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„Geheimnisvolle Pläne“1

zu Neugliederungen im Gebiet der heutigen  
Stadt Erftstadt zwischen 1927 und 1939

von Ralf Othengrafen

Die noch in der Zeit der französischen 
Herrschaft eingeführte und in der Ge-

meindeordnung der Rheinprovinz von 1845 
festgeschriebene rheinische Gemeindever-
fassung wies mit dem sogenannten Amtsbe-
zirk (bis 1927 Landbürgermeisterei) eine Be-
sonderheit auf. Die Amtsbezirke bildeten ei-
ne Zwischenstufe zwischen Einzelgemeinde 
und Landkreis und waren zur Erledigung 
staatlicher Verwaltungsgeschäfte eingerich-
tet worden, wobei zunehmend auch kommu-
nale Aufgaben übernommen wurden. 

Die Zahl der Amtsbezirke lag in der 
Rheinprovinz im Jahr 1922 bei über 600, vie-
le davon mit weniger als 2000 Einwohnern. 
Als Folge dieser Kleinteiligkeit waren viele 
Ämter auf Dauer weder leistungs- noch 
selbstständig überlebensfähig. Ende der 
1920er Jahre setzten daher Bemühungen ein, 
durch Zusammenlegungen kleiner, als zu 
teuer empfundener Amtsbezirke eine Ratio-
nalisierung der Verwaltungsstrukturen zu 
erreichen. Ausgangspunkt für diese Bemü-
hungen war das „Gesetz über die Regelung 
verschiedener Punkte des Gemeindeverfas-
sungsrechtes“ vom 27. September 1927, das 
das „allgemeine Wohl“ für die Änderung der 
Ämtergrenzen verbindlich vorgab2. Parallel 
zu den Neugliederungen auf der Ebene der 
Amtsbezirke liefen Bestrebungen, auch in-

nerhalb dieser Verwaltungseinheiten Refor-
men durchzuführen. Offensichtlich verfolg-
ten die Amtsbürgermeister damit die Ab-
sicht, kleinere Gemeinden wegen ihrer 
mangelnden Leistungsfähigkeit und zur Ver-
einfachung der Verwaltung mit Nachbarge-
meinden zusammenzufassen und sich so 
Arbeitserleichterungen zu verschaffen (etwa 
durch die Verringerung der aufzustellenden 
Haushaltsrechnungen)3.

Auch auf dem Gebiet der heutigen Erft-
stadt wurden zwischen Ende der 1920er und 
Ende der 1930er Jahre verschiedene Mög-
lichkeiten einer Zusammenlegung „durch-
gespielt“, von denen eine sogar – wenn auch 
unter anderen Voraussetzungen – die Grün-
dung Erftstadts im Jahr 1969 vorweggenom-
men hätte.

In Anlehnung an einen Vorschlag aus 
dem Jahr 1928 schlug der Bürgermeister von 
Lechenich, Dr. Geile, in den 1930er Jahren 
mehrmals einen Zusammenschluss der 
amtsfreien Gemeinde Lechenich mit den 
Ämtern Erp, Friesheim und Gymnich zu ei-
nem Großamt Lechenich mit ca. 12000 Ein-
wohnern vor. Zentrum und Sitz der Verwal-
tung sollte Lechenich werden. Als Haupt-
grund führte er an, dass ein Teil der 
Verwaltung der genannten Ämter bereits von 
Lechenich aus erledigt wird und dass „derar-

1  Euskirchener Volksblatt, Zeitungsartikel vom 1. Dezember 1932 (StA Euskirchen, Zeitungsarchiv).
2  Preußische Gesetzsammlung 43/1927, S. 211–213 (S. 211).
3  Vgl. insgesamt Romeyk, Horst: Verwaltungs- und Behördengeschichte der Rheinprovinz 1914–1945, Düsseldorf 

1985 (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde LXIII), S. 336–340.
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tige zwerghafte Gebilde [...] heute nicht le-
bensberechtigt“ sind, während ein Zusam-
menschluss „im Interesse der Vereinfachung 
der Verwaltung [liegt] und damit auch 
gleichzeitig, insbesondere auf lange Sicht ge-
sehen, dem öffentlichen Wohl“ dient. Es 
wurde zudem darauf hingewiesen, dass die 
Zusammenlegung nicht mit besonderen 
Nachteilen für die Bevölkerung verbunden 
sein wird, da aufgrund der zentralen Lage die 
Entfernungen nach Lechenich eher als gering 
zu bezeichnen seien und wichtige staatliche 

Behörden, etwa das Amtsgericht oder das 
Katasteramt, sich sowieso schon in Leche-
nich befinden. 

Da man in Lechenich zudem von der An-
nahme „einer späteren Verlagerung der Braun-
kohlegewinnung aus der Gemarkung Liblar in 
die Gemarkung Lechenich und evtl. auch 
Friesheim“ ausging, schlug der Bürgermeister 
in einem zweiten Schritt auch die Auflösung 
des Amtes Liblar und die Eingliederung nach 
Lechenich vor. Doch während die Gemeinden 
der aufgelösten Ämter Erp, Friesheim und 

Schreiben des Bürgermeisters von Lechenich an 
den Landrat des Kreises Euskirchen vom 1. März 
1939, S. 1 (StA Erftstadt – Lechenich – Nr. 525) Schreiben des Bürgermeisters von Lechenich an 

den Landrat des Kreises Euskirchen vom 1. März 
1939, S. 4 (StA Erftstadt – Lechenich – Nr. 525)
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Gymnich durch die Ämterumstrukturierung 
lediglich eine neue verwaltungstechnische Zu-
gehörigkeit erhalten sollten, ihr Eigenleben mit 
einem Ortsbürgermeister an der Spitze jedoch 
(noch) unangetastet blieb, sollten die zum Amt 
Liblar gehörenden Gemeinden Liblar, Blies-
heim und Kierdorf direkt nach Lechenich ein-
gemeindet werden. Um der Bevölkerung die 
Veränderungen zu erleichtern, beabsichtigte 
man für eine Übergangszeit, verschiedene 
Dienststellen wie das Standesamt oder die 
Amtskasse in Liblar zu belassen; darüber hin-

Euskirchener Volksblatt, Zeitungsartikel vom 1. Dezember 1932 (StA Euskirchen, Zeitungsarchiv)

4  Schreiben des Bürgermeisters von Lechenich an den Landrat des Kreises Euskirchen vom 19. Februar 1938 (StA 
Erftstadt – A 04 Liblar – Nr. 157). Vgl. auch Schreiben des Bürgermeisters von Lechenich an den Landrat des Kreises 
Euskirchen vom 1. März 1939 (StA Erftstadt – Lechenich – Nr. 525).

aus sollte der Lechenicher Bürgermeister 
Sprechstunden in Liblar abhalten.

In einem dritten und abschließenden 
Schritt strebte Bürgermeister Dr. Geile 
schließlich die Eingemeindung sämtlicher 
noch bestehender Gemeinden nach Leche-
nich an, um nach dem Vorbild der Gemeinde 
Hürth eine Großgemeinde Lechenich zu bil-
den – ein Schritt, der die Gründung der Stadt 
Erftstadt, unter anderen Voraussetzungen 
und unter anderem Namen, um knapp drei-
ßig Jahre vorweggenommen hätte4.
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Die Amtsvertretung Friesheim lehnte 
derartige Ansinnen kategorisch ab. Sie ver-
wies darauf, dass das Amt Friesheim über 
eine zeitgemäße Verwaltung verfüge und 
„durchaus lebensfähig“ sei. Daher erscheint 
die Forderung der Amtsvertretung nach ei-
ner Beibehaltung der langjährigen Selbst-
ständigkeit auch nur als folgerichtig5. Der 
Amtsbürgermeister von Liblar, ten Hövel, 
begrüßte zwar eine Vereinigung der amts-
freien Gemeinde Lechenich mit den Ämtern 
Erp, Gymnich und Friesheim, lehnte aller-
dings eine gleichzeitige Einbeziehung Liblars 
ab. Diese sei „auf jeden Fall verfrüht“, da eine 
eigenständige Verwaltung solange nötig sei, 
wie im Amt Liblar Bergbau betrieben wird, 
was nach Meinung ten Hövels noch mindes-
tens 25 Jahre der Fall sein wird. Und selbst im 
Falle einer Verlagerung des Braunkohlenab-
baus nach Lechenich ging der Liblarer Amts-
bürgermeister davon aus, dass die Fabrikati-
onsstätten in Liblar bestehen bleiben und die 
Kohle zur Weiterverarbeitung nach Liblar 
transportiert würde. Als weiteres Argument 
gegen die Eingemeindung der Gemeinden 
des Amtes Liblar führte ten Hövel an, dass 
die hiesigen Gemeinden bisher die Lasten des 
Braunkohlenbergbaus – etwa die gesund-
heitlichen Risiken der Bevölkerung oder die 
Einschränkungen für die Landwirtschaft – 
tragen mussten und daher auch alleine über 

die Steuereinnahmen aus der Braunkohlen-
industrie verfügen sollten6. 

Auch ein weiterer Plan, der insbesondere 
in den Jahren 1932 und 1933 diskutiert wur-
de, fand keinen Zuspruch im Amt Liblar. 
Nach diesem sollte das Amt Liblar mit dem 
Amt Weilerswist zusammengefasst werden, 
wobei als Amtssitz Weilerswist vorgesehen 
war (siehe Bild S. 57). Die Amtsvertretung 
Liblar sprach gegen diese Pläne ihren 
„schärfsten Protest“ aus, da das Amt Liblar 
mit seinen 8000 Einwohnern groß genug sei, 
um als eigenständiges Amt weiterzubeste-
hen7. Auch die Bevölkerung von Liblar hielt 
den Vorschlag „für sehr merkwürdig“ und 
zeigte sich „nicht sehr erbaut“, da etwa die 
Einwohner aus Kierdorf für einen Behörden-
besuch 13 Kilometer bis zum neuen Amtssitz 
zurückzulegen hätten8. Dementsprechend 
lautete für den Fall einer unumgänglichen 
Zusammenlegung die Minimalforderung, 
dass der Amtssitz unter allen Umständen 
aufgrund der verkehrstechnisch günstigen 
Lage und der Bedeutung als „hochentwickel-
ter Industriegemeinde“ in Liblar verbleiben 
müsste9.

Die Amtsverwaltung Liblar verfolgte – un-
ter Bezugnahme auf die Beispiele der Nach-
bargemeinden Türnich und Hürth – ihrerseits 
den Plan, die Gemeinden Liblar, Bliesheim 
und Kierdorf zu einer Großgemeinde Liblar zu 

5  Sitzungsprotokoll der Amtsvertretung Friesheim vom 13. Januar 1933 (StA Erftstadt – Bestand A 01 Friesheim 
– Nr. 1/1). 

6  Schreiben des Amtsbürgermeisters von Liblar an den Landrat des Kreises Euskirchen vom 5. Mai 1938 (StA 
Erftstadt – A 04 Liblar – Nr. 157).

7  Sitzungsprotokoll der Amtsvertretung Liblar vom 30. November 1932 (StA Erftstadt – A 04 Liblar – Nr. 2); Vgl. 
auch Zeitungsartikel im Euskirchener Volksblatt vom 9. Dezember 1932 (StA Euskirchen, Zeitungsarchiv).

8  Euskirchener Volksblatt, Zeitungsartikel vom 1. Dezember 1932 (StA Euskirchen, Zeitungsarchiv).
9  Sitzungsprotokoll der Amtsvertretung Liblar vom 30. November 1932 (StA Erftstadt – A 04 Liblar – Nr. 2).
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Karte von der geplanten Großgemeinde Liblar (StA Erftstadt – A 04 Liblar – Nr. 157)
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beispielsweise vorgesehen, verschiedene 
Kommissionen wie die Bau-, Schul- und 
Wohlfahrtskommissionen unter dem Vorsitz 
eines Ortsvorstehers in den einzelnen Ort-
schaften bestehen zu lassen12.

Letzten Endes konnten die hier skizzier-
ten Planungen nicht oder nur in Ansätzen in 
die Tat umgesetzt werden, da der Oberpräsi-
dent der Rheinprovinz, der über Eingemein-
dungsanträge zu entscheiden hatte, solchen 
„Verwaltungsreformen nach eigener gutge-
meinter Überzeugung“ allgemein recht ab-
weisend gegenüberstand13. Dennoch zeigen 
die Bemühungen aus den 1920er und 1930er 
Jahren, die nach dem zweiten Weltkrieg wie-
der aufgenommen wurden, dass die Diskus-
sionen über Zusammenlegungen im Gebiet 
der heutigen Erftstadt eine längere Vorge-
schichte haben, auf die bei der Gründung der 
Stadt Erftstadt am 1. Juli 1969 im Rahmen 
der kommunalen Neugliederung14 zurück-
gegriffen werden konnte. 

vereinigen. Dabei sollten auch die zu Leche-
nich gehörenden Ortschaften Blessem und 
Frauenthal sowie die Grube Donatus bis zum 
„Schnacken Jagdweg“ mit einbezogen werden. 
Diese hingen geographisch, baulich und wirt-
schaftlich mit Liblar zusammen und seien da-
her „reif“ zur Eingemeindung10 – eine Ein-
schätzung, die anscheinend auch von einer 
Mehrheit der Bevölkerung dieser Ortschaften 
geteilt wurde11.

Als Begründung für die Zusammenle-
gung der Gemeinden wurde nicht nur die 
Vereinfachung der Verwaltung sowie damit 
korrespondierend die Reduzierung der Ver-
waltungskosten angeführt; darüber hinaus 
war auch beabsichtigt, der neu zu schaffen-
den Großgemeinde durch die Hinzuziehung 
der Ortschaften Blessem und Frauenthal 
neue „Ausdehnungsmöglichkeiten“ für die 
zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zu 
erschließen. Das Recht der Selbstverwaltung 
sollte durch die Eingemeindung jedoch mög-
lichst wenig eingeschränkt werden, so war 

10  Schreiben der Amtsverwaltung Liblar vom 8. August 1930 (StA Erftstadt – A 04 Liblar – Nr. 157).
11  Vgl. Schreiben des Gemeindevorstehers von Liblar an den Gemeindevorsteher von Kierdorf vom 30. September 

1930 sowie Eingabe der Bewohner der Grube Donatus an den Gemeindevorstand der Gemeinde Liblar aus dem 
Jahr 1936 (StA Erftstadt – A 04 Liblar – Nr. 157).

12  Vgl. Schreiben der Amtsverwaltung Liblar vom 8. August 1930 (StA Erftstadt – A 04 Liblar – Nr. 157).
13  Erlass des Oberpräsidenten der Rheinprovinz an die Regierungspräsidenten vom 6. Februar 1937. Zit. n. Romeyk, 

Verwaltungsgeschichte, S. 339.
14  Vgl. hierzu ausführlich Heermann, Herbert: 30 Jahre Erftstadt. Die nordrhein-westfälische Gebietsreform und 

die Stadtgründung, in: Jahrbuch der Stadt Erftstadt 1999, S. 108–118.


